
1376 der Beilagen zu den ~tenozraphi~chen Protokollen des 

Bundesrates _. 
13 e r ich t 

des Rechtsausschusses 

über den Gesetzesbesch1uß des Nationalrates vom 10. Juni 1975, 

betreffend ein Bundesgesetz über die Verwundetenmedaille (Ver

wundeten...\ledaillengesetz) 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates sieht 

die Schaffung einer Venvundetenmedaille für }mgehörige des Bundes·

heeres und von Sicherheit~behörden vor. Die Verwundetenmedaille 

erhalten Angehörige des Bundesheeres, die bei einem bewaffneten 

E:Lnsatz zum Schutz der In!:egrität des österreichischen Staats

.gebietes oder bei einem über Ersuchen einer internationalen Organi

sation erfolgten Einsatz österreichischer Einheiten im Ausland '121."

wundet werden. Ebenso soll an Angehörige von Sicherheitsbehörden 

bei einer anläßlich eines solchen Auslandseinsatzes erlittenen 

Verv.mndung diese 1vledaille verliehen vlerden. Je nach dem' Grad der 

Verwundung ist eIne Verwundetenmedaille 1. bzw. 2. Klasse vorgesehen. 

Unter dem im § 2 Abs. 1 Z. 2 des Verwundetenmedaillengesetzes er

wähnten Begriff "Angehörige einer Sicherheitsbehörde" fallen nach 

der Recht.sansicht des Bundesministeriums für Inneres vor allem auch 

die Angehörigen der S:Lcherheitswachekörper des Bundes, das heißt, 

Angehörige der Bundesgendarmerie, der Sicherheitswache und der 

Kriminalbeamtenkorps. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche Vorlage ·in seiner 

Sitzung vom 17. Juli 1975 in Verhandlung genommen und einstinunig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechtsausschuß somit 

den Antra~, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 10. Juni 1975, 

betreffend ein Bundesgesetz über die Verwundetenmedaille (Verwunde

tenmedaillengesetz), wird kein Einspruch erhoben~ 

W i n d s t e i g 

Berichterstatter 

Wien, am 17. Juni 1975 

Dr. R e ich 1 

Obmann 
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